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Erklärung zur Unternehmensführung 

Die Erklärung zur Unternehmensführung nach § 289f des Handelsgesetzbuchs (HGB) umfasst 
die Entsprechenserklärung gemäß § 161 des Aktiengesetzes, relevante Angaben zu 
Unternehmensführungspraktiken, eine Beschreibung der Arbeitsweise von Vorstand und 
Aufsichtsrat sowie die Zusammensetzung und Arbeitsweise von deren Ausschüssen, die 
Festlegungen nach § 76 Abs. 4 und § 111 Abs. 5 des Aktiengesetzes (AktG). Der 
Jahresabschluss steht wie die Erklärung zur Unternehmensführung auf der Internet-Seite der 
Gesellschaft unter https://fcr-immobilien.de/ zum Abruf bereit. 

Im Folgenden berichten Vorstand und Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG über die 
Unternehmensführung der Gesellschaft: 

1. Entsprechenserklärung der FCR Immobilien AG zum Deutschen Corporate Governance 
Kodex 

Nach § 161 AktG haben Vorstand und Aufsichtsrat einer börsennotierten 

Aktiengesellschaft jährlich zu erklären, dass den vom Bundesministerium der Justiz im 

amtlichen Teil des elektronischen Bundesanzeigers bekannt gemachten Empfehlungen 

der Regierungskommission Deutscher Corporate Governance Kodex entsprochen wurde 
und wird oder welche Empfehlungen nicht angewendet wurden und werden. Die 
Erklärung ist den Aktionären dauerhaft zugänglich zu machen. Der Deutsche Corporate 
Governance Kodex enthält neben Darstellungen des geltenden Aktienrechts 
Empfehlungen, von denen die Gesellschaft abweichen kann. Die Gesellschaft ist aber 

dann verpflichtet, Abweichungen jährlich offen zu legen und zu begründen. 
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Vorstand und Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG vertreten mit dem Beschluss vom 
10.12.2020 grundsätzlich die Auffassung, die Empfehlungen der Regierungskommission 
Deutscher Corporate Governance Kodex nicht anzuwenden. Die Gesellschaft ist der 
Meinung, dass die Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex für große Publikumsgesellschaften entworfen wurden, die jedoch 

unpassend sind für Gesellschaften von der Größe der FCR Immobilien AG. Die Größe 

und wirtschaftliche Bedeutung der Gesellschaft erfordern somit keine spezifische 

Orientierung an den Empfehlungen der Regierungskommission Deutscher Corporate 
Governance Kodex, die im Wesentlichen für große börsennotierte Unternehmen 
konzipiert sind. Im Übrigen setzt die Gesellschaft Empfehlungsinhalte im Rahmen ihrer 
Geschäftsaktivitäten zur nachhaltigen Wertschöpfung aktuell bereits dort um - und 

wird es auch künftig tun =, wo sie einen Mehrwert für das Unternehmen und den 
verbundenen Gruppen sieht. In diesem Zuge ist auch zu konstatieren, dass eine 
ordnungsgemäße Unternehmensführung durch Beachtung der gesetzlichen 
Bestimmungen möglich ist. 

2. Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat 

Das duale Führungssystem der Aktiengesellschaft (AG) mit den Organen Vorstand und 
Aufsichtsrat, die beide mit jeweils eigenständigen Kompetenzen ausgestattet sind, ist 

ein Grundprinzip des deutschen Aktienrechts. Im Sinne der verantwortungsbewussten 
Unternehmensführung arbeiten Vorstand und Aufsichtsrat bei der Steuerung und 
Überwachung und zum Wohle der Gesellschaft eng und vertrauensvoll zusammen. 
Daneben steht die Hauptversammlung als drittes Organ. Durch sie werden die 
Aktionäre an grundlegenden Entscheidungen des Vorstands beteiligt. 

Die Arbeitsweise von Vorstand und Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG findet ihre 
Grundlagen in den einschlägigen Gesetzen, der Satzung der FCR Immobilien AG, den 
Hauptversammlungsbeschlüssen der FCR Immobilien AG, der Geschäftsordnung für den 

Aufsichtsrat, der Geschäftsordnung für den Vorstand sowie den zahlreichen 
Empfehlungen des Deutschen Corporate Governance Kodex. 

Gemäß Aktiengesetz bestellt der Aufsichtsrat die Mitglieder des Vorstands. Der 
Aufsichtsrat berät und überwacht den Vorstand bei seiner Geschäftsführung und 
entscheidet nach § 4 (1) der Satzung der FCR Immobilien AG, wie viele Mitglieder der 
Vorstand haben soll. Laut Satzung besteht der Vorstand aus einer oder mehreren 

Personen. Der Vorstand der FCR Immobilien AG besteht derzeit mit Herrn Falk Raudies 
aus einer Person. Herr Falk Raudies wurde mit Bestellungsbeschluss vom 28. Juli 2020 
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für die weitere Dauer von fünf Jahren zum Mitglied des Vorstands der FCR Immobilien 

AG bestellt. Diese weitere Amtszeit läuft bis zum 31. Juli 2025. 

In der Satzung der FCR Immobilien AG ist unter § 4 (7) geregelt, dass der Aufsichtsrat in 
der Geschäftsordnung bestimmen kann, dass bestimmte Arten von Geschäften des 

Vorstands nur mit Zustimmung des Aufsichtsrats vorgenommen werden dürfen. Herr 

Falk Raudies wurde mit Bestellungsbeschluss vom 28. Juli 2020 zum 
einzelvertretungsberechtigten Vorstand der Gesellschaft bestellt. 

Der Aufsichtsrat erließ gemäß § 4 (6) der Satzung eine Geschäftsordnung zuletzt am 
15.05.2014 für den Vorstand. Die Geschäftsordnung enthält auch die Auflistung von 
Geschäften, die der Zustimmung des Aufsichtsrats bedürfen. Der Vorstand leitet die 

Gesellschaft, richtet die Gesellschaft strategisch aus, führt deren Geschäfte, plant das 
Budget, legt es fest und kontrolliert die Geschäftsbereiche. Er soll ein angemessenes 
Risikomanagement- und Kontrollsystem im Unternehmen sicherstellen. 

Das systematische Risikomanagement im Rahmen der wertorientierten 
Unternehmensführung soll dafür sorgen, dass Risiken frühzeitig erkannt, analysiert und 

bewertet sowie Risikopositionen optimiert werden. 

Der Aufsichtsrat der FCR Immobilien AG besteht derzeit mit Herrn Professor Dr. Franz 

Joseph Busse (Vorsitzender des Aufsichtsrats), Herrn Hanjo Schneider (Stellvertretender 
Vorsitzender des Aufsichtsrats) und Herrn Ludwig A. Fuchs aus drei Personen. Der 
Aufsichtsrat hat für seine eigene Tätigkeit mit Beschluss vom 15.05.2014 eine 
Geschäftsordnung festgelegt. Insbesondere aufgrund der geringen Mitgliederanzahl im 
Aufsichtsrat, hat der Aufsichtsrat bislang davon abgesehen, etwaige Ausschüsse zu 
bilden. 

Vorstand und Aufsichtsrat standen im Geschäftsjahr 2020 im Informations- und 

Gedankenaustausch. Die Informationsversorgung des Aufsichtsrats war dabei 
gemeinsame Aufgabe von Vorstand und Aufsichtsrat. Der Vorstand Falk Raudies 
informierte den Aufsichtsrat zeitnah und umfassend über die Entwicklungen der 
Gesellschaft, die aktuelle Lage der Gesellschaft, bestehende Risiken und deren 
Entwicklung. 

Über die Tätigkeit des Aufsichtsrats wird jedes Jahr im Bericht des Aufsichtsrats 
berichtet, der vom Vorsitzenden des Aufsichtsrats in der Hauptversammlung erläutert 
wird. 
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